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PRIVATE WASSERZÄHLER 
 

Kurzinformation: 
Damit Ihre jährliche Gebührenabrechnung absolut korrekt ist, muss Ihr privater 
Wasserzähler einwandfrei funktionieren. Aus diesem Grund sind Sie dazu verpflichtet, den 
Einbau des privaten Wasserzählers von einem Sanitärfachmann vornehmen zu lassen. Nach 
Ablauf der Eichzeit (6 Jahre) kann der eingebaute Wasserzähler nicht weiter in Ihrer 
Gebührenabrechnung berücksichtigt werden. Für eine erneute Berücksichtigung muss der 
Wasserzähler von einem Sanitärfachmann ausgewechselt bzw. neu geeicht werden. Die 
Kosten des Wasserzählereinbaus/Wasserzählertauschs werden nicht von der Gemeinde 
übernommen! 
 
Bitte lassen Sie dieses Formular von Ihrem Sanitärfachmann beim Einbau / Austausch des 
Wasserzählers ausfüllen und reichen Sie es anschließend auf dem Rathaus in Hattenhofen 
zur Genehmigung ein. 
 
 
 
 

ANTRAG 
 
 

1. Standort des Zählers: 

Gemeinde: Hattenhofen 
Straße, Hausnummer: ________________________________ 
Kassenzeichen der Wasserrechnung: ____________- 0130 - __ 
Eigentümer Nachname: ________________________________ 
Eigentümer Vorname: ________________________________ 
Eigentümer Telefonnummer  
oder E-Mail Adresse: (für evtl. Rückfragen) 

________________________________ 
________________________________ 

 

 Neuantrag: Es wurde ein neuer privater Wasserzähler eingebaut  
      (Bitte füllen Sie Ziff. 2.b aus) 

 Austausch: Es wurde ein bestehender privater Wasserzähler durch einen    
      neuen Wasserzähler ausgetauscht (Bitte füllen Sie Ziff. 2.a und 2.b. aus) 

 

2.a. Austausch: (Angaben zum alten Zähler) 

Zählernummer alter Zähler: ____________________ 
Ausbaustand der Zähleruhr:  ____________________ m³ 
Ausbaudatum: ____________________ 
Grund des Zählerwechsels:  Ende der Eichzeit 

 Defekt 
 Sonstiges: _________________________________ 
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2.b. Neuantrag und Austausch: (Angaben zum neuen Zähler) 

Zählernummer neuer Zähler: ____________________ 
Einbaustand der Zähleruhr: ____________________ m³ 
Einbaudatum: ____________________ 
Eichdatum: 01.01.20_____ 
Eichdauer: 6 Jahre 
Ende der Eichzeit:  31.12.20_____    (Eichdatum plus sechs Jahre) 
Wo befindet sich der Zähler: 
(z.B. hinter der Garage, bei der Terrasse, ….) 

________________________________________ 
________________________________________ 

 

Zweck des Zählers: 
 Gartenwasserzähler für Gießwasser 
 Stallzähler für Trinkwasser der Tiere 
 Zisternenzähler für Brauchwasser (z.B. Toilette, Waschmaschine, …) 
 ________________________________________________________________________ 

 

Auswirkung des Zählers: 
 Abwasserabzug 
 Dieses Wasser wird beim Gebührenbescheid von der gebührenpflichtigen Abwassermenge des Hauptzählers 

abgezogen.  

 Das Frischwasser fließt zuerst über einen Hauptzähler (für welchen Frisch- und Abwasser bezahlt wird) und 
anschließend über den privaten Wasserzähler.  

 Das Abwasser gelangt nicht in das öffentliche Kanalnetz. 

 Beispiele: indirekte Gartenwasserzähler für Gießwasser, indirekte Stallzähler für Trinkwasser, Verdunstungszähler 
bei Großfirmen, Poolbefüllung 

 Abwasserzuzähler 
 Dieses Wasser wird beim Gebührenbescheid als zusätzliches Abwasser in Rechnung gestellt.  

 Das Frischwasser wird nicht von der Gemeinde geliefert und läuft somit nicht über einen Hauptzähler (z.B. privates 
Zisternenwasser). Das Wasser fließt direkt zum privaten Wasserzähler. 

 Das Abwasser fließt in das öffentliche Kanalnetz (z.B. durch eine Toilette, Waschmaschine). 

 Frischwasserzuzähler 
 Dieses Wasser wird beim Gebührenbescheid als zusätzliches Wasser in Rechnung gestellt. 

 Das Frischwasser läuft nicht über einen Hauptzähler, sondern direkt zum privaten Wasserzähler 

 Das Abwasser gelangt nicht in das öffentliche Kanalnetz. 

 Beispiele: direkte Gartenwasserzähler für Gießwasser, direkte Stallzähler für Trinkwasser 

 Frischwasserabzug 
 Dieses Wasser wird beim Gebührenbescheid von der gebührenpflichtigen Frischwassermenge des Hauptzählers 

abgezogen.  

 Das Frischwasser wird nicht von der Gemeinde geliefert und läuft aber trotzdem über einen Hauptzähler (z.B. 
privates Zisternenwasser). 

 Das Abwasser gelangt in das öffentliche Kanalnetz. 

 Frischwasserzuzähler und Abwasserzuzähler 
 Dieses Wasser wird beim Gebührenbescheid als zusätzliches Wasser und als zusätzliches Abwasser in Rechnung 

gestellt. 

 Das Frischwasser läuft nicht über einen Hauptzähler, sondern direkt zum privaten Wasserzähler 

 Das Abwasser gelangt in das öffentliche Kanalnetz. 

 
 

3. Bestätigung des Sanitärfachmanns:  
Ort, Datum: 

 
 

Firmenstempel: 

 
 
 

Unterschrift des Fachmanns: 

 

 


